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®er testen Sonntag in
©off an gur SSefbredpng ber

Unfall* unb ^ranfenberficherung
ftattgehabte gtoette ofifchweiger.
©emerbetag War bon ctrïa 180
Rtann befugt, ©err g? i f ch,
fßräfibent beS abbengeE=aufjers

rhobifthen ïantonalen ©ewerbeberbanbel, eröffnete bie 25er*

fammlung, ber Skfriebigung über bett zahlreichen 25efu<h
SluSbrutf gebenb.

©err SriegUommiffär Sobann Ringger, ißräfibent
bei ft. gaEifdjen ©anbwerllmeifier=25erein§, btelt bal erfte
Referat. SDerfelbe machte in feijr eittläfetid^ec SBeife bie

Rerfammlung beïannt mit ben gefefclichen 25erfügungen unb
33eftimmungen, welche feit 20 Sahren p ©mifien ber
Arbeiter unb p Saften ber Arbeitgeber getroffen werben
ftnb. ©infic^tlic^ ber in grage liegenben ©efegelentwürfe
über UnfaE* unb liîranîenberfiherung bebauert ber Referent
in erfter Sinie, bafs in ber großen, bie (Entwürfe beratenben
Sommiffton, ber ©ewerbeftanb fogufagên nicht bertreten
gewefen fei; bie in ben Entwürfen enthaltenen Anforberungen
an bie Arbeitgeber ïommen ihm p ftarf bor unb, anfnüpfenb
an bie ber SSerfammlnng gebrucft borliegenben Sljefen bel
Referenten, ©errn Rationalrat 2Mb, glaubt er, bajj bie
Arbeitgeber nur p ein SSiertel ber Sranïenberficherungl*
beitrage herangezogen, unb bafs bie UnfaEbrämien wie bilher
gnr©älfte bom Arbeitgeber unb zur ©älfte bom 35erfi^ er ten

getragen werben foïïten, natürlich für beibe gäEe unter ©r*
ftrebnng möglidjfter Bnnbelfnbbention. 3n ber §rage, wal
möglidjfi batb erzielt werben foEe, fteEt er bie UnfaEber*
fidjerung gur Aufhebung ber ©aftpfticht i« erfte Sinie.

©err Rationalrat 2ßtlb, ÜRitglieb ber borberatenben
nationalrätlichen Sommiffion, befprach in augerorbentlich
îlareut, freiem SSortrage bie bon ihm vorgelegten Shefen,
welche bor turgem fchon burch bie greffe befannt gegeben
worben finb. ©err 2Mb fieEte in erfter Sinie bie grage,
ob el gut Wäre, beibe ©efefce gufammen gnr Aulführnng
gn bringen, unb er beantwortet btefelbe mit Sa, ohne iebod^
ber Anficht gu fein, el fei bie! unter ben obwaltenben
Umftänben ber eingige 2öeg, um gum gewünfchten gn
gelangen, bielmehr möge el raifamer fein, nach ben gn Sage
getretenen Angeichen Schritt bor Schritt g« gehen, b. h- beut
25ol!e borerft nur ba! eine ®efeh unb gwar baljenige betr.
UnfaEberfichernng borgulegen.

2ßünfchbar wäre bie 25erbinbung beiber 3nftituttonen
fbegieE belhalb, weil bie ®ranïenberfi<herung ber UnfaE»
berjichernng bie erften 6 2Bochen Sßftege unb ©ntfchäbigung
abnehmen würbe unb baburch bie ïleinern UnfäEe, bie fein e

Rentenzahlung nach fich Ziehen, auf bem einfachen unb
wenig ïoftfbieligen 2Bege ber ©emeinbeîaffen erlebigt Würben.

Ridjt nur einfacher unb biEiger Wäre biefer 2Beg ber ©r=

lebigung Iteinerer UnfäEe, fonbern e! würben bie Waffen

bnrdj bie bon ben tranlenüeretnlmttgliebern geübte SontroEe
auch am heften bor Simulation gefchü|t. $a! wäre alfo nach

Anficht bei Referenten ba! wünfdjbare; aBein er gibt gu,
bafe bal ©efefc betreffenb Sranlenberfichernng weniger An!«
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Ostschweizer. Gewerbetag.

Der letzten Sonntag in
Goß au zur Besprechung der

Unfall- und Krankenversicherung
stattgehabte zweite ostschweizer.
Gewerbetag war von cirka 180
Mann besucht. Herr Fisch,
Präsident des appenzell-außer-

rhodischen kantonalen Gewerbeverbandes, eröffnete die Ver-
sammlung, der Befriedigung über den zahlreichen Besuch
Ausdruck gebend.

Herr Kriegskommisfär Johann Riugger, Präsident
des st. gallischen Handwerksmeister-Vereins, hielt das erste

Referat. Derselbe machte in sehr einläßlicher Weise die

Versammlung bekannt mit den gesetzlichen Verfügungen und
Bestimmungen, welche seit 20 Jahren zu Gunsten der
Arbeiter und zu Lasten der Arbeitgeber getroffen worden
sind. Hinsichtlich der in Frage liegenden Gesetzesentwürfe
über Unfall- und Krankenversicherung bedauert der Referent
in erster Linie, daß in der großen, die Entwürfe beratenden
Kommission, der Gewerbestand sozusagen nicht vertreten
gewesen sei; die in den Entwürfen enthaltenen Anforderungen
an die Arbeitgeber kommen ihm zu stark vor und, anknüpfend
an die der Versammlung gedruckt vorliegenden Thesen des

Referenten, Herrn Nationalrat Wild, glaubt er, daß die
Arbeitgeber nur zu ein Viertel der Krankenverstcherungs-
beitrüge herangezogen, und daß die Unfallprämien wie bisher
zur Hälfte vom Arbeitgeber und zur Hälfte vom Versicherten

getragen werden sollten, natürlich für beide Fälle unter Er-
strebung möglichster Bundessnbvention. In der Frage, was
möglichst bald erzielt werden solle, stellt er die Unfallver-
sicherung zur Aufhebung der Haftpflicht in erste Linie.

Herr Nationalist Wild, Mitglied der vorberatenden
nationalrätlichen Kommission, besprach in außerordentlich
klarem, freiem Vortrage die von ihm vorgelegten Thesen,
welche vor Kurzem schon durch die Presse bekannt gegeben
worden sind. Herr Wild stellte in erster Linie die Frage,
ob es gut wäre, beide Gesetze zusammen zur Ausführung
zu bringen, und er beantwortet dieselbe mit Ja, ohne jedoch
der Ansicht zu sein, es sei dies unter den obwaltenden
Umständen der einzige Weg, um zum gewünschten Ziele zu
gelangen, vielmehr möge es ratsamer sein, nach den zu Tage
getretenen Anzeichen Schritt vor Schritt zu gehen, d. h. dem
Polke vorerst nur das eine Gesetz und zwar dasjenige betr.
Unfallversicherung vorzulegen.

Wünschbar wäre die Verbindung beider Institutionen
speziell deshalb, weil die Krankenversicherung der Unfall-
Versicherung die ersten 6 Wochen Pflege und Entschädigung
abnehmen würde und dadurch die kleinern Unfälle, die keine

Rentenzahlung nach sich ziehen, auf dem einfachen und
wenig kostspieligen Wege der Gemeindekaffen erledigt würden.
Nicht nur einfacher und billiger wäre dieser Weg der Er-
ledigung kleinerer Unfälle, sondern es würden die Kassen

durch die von den Krankenvereinsmitgliedern geübte Kontrolle
auch am besten vor Simulation geschützt. Das wäre also nach

Ansicht des Referenten das wünschbare; allein er gibt zu,
daß das Gesetz betreffend Krankenversicherung weniger Aus-
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fidjt bat, angenommen p werben, als baSfenige über ble

Unfattberficherung, wegen ber Stimmung in üielen ber

beftebenben Sranfenbereine, unb bann, weil allgemein ber

Unfatt bem SBefen nach ei)er pr Berfidjerung IjerauSforbert,
als bie Sranfbeit. ®esEjalb rät ber Beferent, falls es fidö

aiS unfidjer berauSfieKen füllte, bah baS ©efamiprojeft
Annahme finbe, ben ©ewerbeinbabern an, entfcljteben unb
ohne weiteres 3ö8frn non ber Ühanfenberficherung ab§u®

feben unb ficb mit aller ©nergie für bie ©infübrung ber,

blofeen Unfaïïbetficberung p Webren. @r betont fobann bie

Ungerecbtigfeit, welche oft in bem §aftpfïi(btgefeb gegenüber
bem Arbeitgeber liege, inbem btefer für fo biele Unfälle
haftbar fei, welchen er burdfauS nicht hätte pboifommen
ïônnen; ferner wies er barauf bin, wie burch biefeS ©efefc
ber ïleine ©ewerbSmann ber ©efabr auSgefept fei, ohne
alles eigene Berfdjulben ruiniert p werben. ffiurs, bie ©ewerbS»

inbober müffen baS UnfattSgefep allen ©rnfteS berlangen,
bie Haftpflicht muh burch eine mit Staatlbülfe organifierte
Berfidjerung abgelöft werben. der Staat hat auch um fo
mehr bie Pflicht ber Unterftübung, als laut Statiftiï 20
Bros- ber Unfälle fich bei Berridjtungen ergeben, welche bon
ber Allgemeinheit üerlangt werben. 2)er Beferent ift auch

für bie (Sinbegiebung ber BtdjibeiriebSunfätte, weïdje fich

ebenfalls auf 20 Bro&. aller Unfälle belaufen. Unb weil
auch üet biefen in ber Sieget lein Berfdjulben beS Arbeit»
geberS oorliegt, fo ift es wieber Pflicht beS Staates, baff
er biefür auffomme. deshalb berlangt ber Referent bom
Bunbe eine Beteiligung bon 40 fjSropnt an ber Prämien»
pb£uti0-

Bon ben Arbeitgebern berlangt Herr 2Mb ebenfalls 40

Brop bon ben Arbeitern 20 ißroj. den Arbeitern with
er bafür audj billige Blitberwaltung einräumen, welche

freilich bauptfädjlidj SSert hätte, wenn bie tränten» unb
ttnfattberfidjerung berbnnben würben. Hinfidstlich ber Seiftungen
ber taffen fagt bie betreffenbe dbefe, baff biefelben fich nadj
ben Bütteln p richten hätten unb ber Referent führte biefen
Sab t>abin aus, bah man fich eben an ber Hanb ber

Statiftiï p fragen hätte, wie biet man pr AuSpblung
einer beftimmten Quote brauchen würbe unb bann Je nach
ben Bütteln bie Quote beftimmte. — Herr BunbeSrat deudjer
habe in ber borberatenben tommiffion bon 4 Büttionen
gebrochen, welche bie BunbeSïaffe abgeben fönnte, unb in
gleicher SGßeife habe fich auch Herr ßramer»Fret) auSgefprodjen.
Bad) obiger BrämtewBerietlung würben alfo 10 Biiüionen

p berwenben in AuSfidjt genommen. der Beferent Witt
bem Besicherten es ermöglichen, aus feiner taffe p be»

ftreitenbe Sufapberfidjeriingen einpgehen ; beibe Berficherungen
pfamraen bürften aber nicht mehr, als einen beftimmten
Bruchteil beS SobneS, s. B. 75 Bropni ausmachen.

der Bortrag erntete reichen Beifall; ber borgerüdten
Seit Wegen fonnie aber bie dlsfufjbn nicht mehr in rechten
unb wünfdjbaren fÇlufe ïommen. diefelbe würbe noch in
türp benübt bon ben Herren Btngger, Btft (Altftäiten)
unb 2Mb. ©ine Abftimmung fanb nicht ftait unb eS ift
fomit nur eine allgemeine ftttte 3bfiimmung p ben AuS»

führungen ber Beferenien p berpidjnen. Herr Sttj- @<bwt)pr,
Bbrftanb beS HanbwerferbereinS ©ofjau, banfte als folder
ben Beferenien unb ber Berfammlung feitenS ber „Spiben
bon ©ofeau". @§ war bieS ein freunblicheS 3üdjen be»

fonberS auch gegenüber bem bortlgen Hanbwerferberein.
(„Qftfchweiä")

$et'fean&3toefetu
Sürdpr ïantonaler Hanbwerler» unb ©ewerbenereht.

SDie am 11. Qftober im „©afino" in Sßinterthur tagenbe
delegierienberfammlmtg war bon 17 Seîtionen burch 30
delegierte befchidt. Borfib: Hr. Baiionalrai Berdjtotb
in dbalwett. der Berbanb pfjlt 26 Seîtionen mit 1628
Bütgliebern (1488 ©eWerbetretbenben unb 190 Bidjtgewerbe»

treibenben). die Becbnung würbe unter befter Berbanïnng.
an ben Quüftor, Herrn Sattermeifter Hablügel in 3üridj,
abgenommen, ebenfo ber FabreSbericE)t. Als BerfammlungS»
ort für bie nädifte delegiertenberfammlung würbe gewählt:
Bfäffifon. Herr Baiionalrat Abegg (Mfpacht) referierte
einlähltdj unb in empfeblenbem Sinne über baS neue

Shulgefep. Bach lebhaft gewalteter disfnffion wirb im
allgemeinen 3ufiimmung pm ©ntwurfe erllärt unb folgenbe
SBünfche für bie fommenbe gefepgeberifche Beratung auSge»

fprodjen: das gewerbliche gortbilbungSfchulWefen foil in
einem ©ewerbegefep geregelt unb baS Obligatorium auSge»

fprochen werben, die Aufficht über bie gewerblichen Fort«
btlbungSfdjulen fott Fachleuten übertragen unb baS berufliche
BtlbnngSWefen ber direïtton beS Stenern ftatt bem ©rjiebungS»
rate unterteilt werben (Anträge beS ©eWerbeüereinS ber Stabt
gürich). — die ©rgänpngSfcbule fott fallen gelaffen werben
im neuen Sdjulgefep. ®§ ift ïein llnterfchieb p machen

SWifdjen gewerblicher nnb allgemeiner FortbilbungSfdjule
unb biefe ben örtlichen Bebürfniffen anppaffen. der
bürgerliche Unterricht ift ein Unterrichtsfach ber FortbilbungS»
fdjule. (Anträge bon Hr«- ©efanbarlebrer 2Beber, 3üri(h V).

Ueber bie obligatortfcben BerufSgenoffenfhaften referierten
nach bem Blittageffen bie H^ren 5Uaül S- 2Mb (3ä^l<h),
Btap Sinde (Sürich) unb Sdjeibegger (Bern). An bie

Beferate fchlofe fich eine längere disïnffton, welche geigte,

bah bie Anfithien über bie erläuterte Biaterle burchanS noch

nicht «bgeflärt finb. Schliehlt^ würbe folgenbe allgemeine
Befolution gefaxt : der fanion. Ha«Utt>er£g= unb ©ewerbe»
berein unterftü|t bie Beftrebungen pr Qrganifation bon
BemfSgenoffenf^aften auf eibgenöffifchem Boben burch Be»

bifion ber einfeblägigen Beftimmnngen ber BunbeSberfaffnng.
der Borfianb wirb beauftragt, bie Frage noch weiter p
prüfen.

der Borfianb beS äürdjerifebett fattionalen Scbmieb-
unb BSagnemeifternmmS bat in fetner am 20. Sept. im
Beftaurant „S'ntb=©!<ber" in Saricb ftaitgebabten Sipmig
bie draïtanbenlifie für bie Inächfte orbentlidje Hsr&fiöerfamm»
lung fefigeftettt. diefe wirb am 25. Oft. im Beftaurant pm
„Benbof" in Hmweil abgebalten Werben. Bepgnebmenb
hierauf bürfte ben pblreidjen unb leiftnngSfäbtgen Beriretern
obigen BerafS^meigeS im preherifchen Qberlanb möglichft
nahe gelegt werben, bah bentptage alle BernfSarten unb
Stänbe ihre BeretnignngSorggne haben, welche brtngenb not»

wenbig finb. Auf bie Fniiiatibe eines QberlänberS bat fich

benn wirïlich bor ein paar Fahren eine anfebnliche 3abl
bon Schmiebe» nnb SSagnermeiftern pfammengeiban unb p
einem Santonalberbanbe Ïbïiftiiniert. derfelbe epiftiert, ift
lebensfähig unb bat fchon biel gutes gewirft. @r jäblt Biit»
glieber tu allen ftantonSteilerc, berbältniSraähig jeboeb am

Wentgften in bem fonft fo werfttjätigen Qberlanb. dies tft
benn auch ber ©rnnb, meSljaib bte nächfte Berfammlung
bortbin berlegt würbe, unb jwar an einen Ort, bah i^bem
im éanton ÀSobnenben möglW ift, am gleichen dage hib'
unb bUmpfommen. die Berfammlung ift anberaumt auf
mittags 12—5 Uhr unb wirb männiglicb erwartet, bie bortige
tottegenfebaft werbe recht pblreicb einrüden.

der Borfianb be§ ftbweijerifihen
Süjloffermäfterberbanbeg, beffen Bor»
ort gegenwärtig Snprn ift, hat fich

fürjlich fonftitutert. AIS Bräfibent
Würbe Hr. Fobann Bieber in Sutern
bepichnet. das Arbeitsprogramm würbe

für baS laufenbe BereinSfabr wie folgt
fefigeftettt: 1. Blittel unb SEßege sn

fudjen, um bie Bleifter ber SBeftfdbweig

in ben Berbanb eingubegieben, ebenfalls
bie bem Bereine noch fernftebenben ber

beutfhen Schweif 2. Abfaffung eineS

ftarf beiaittierten Bormal»ArbeitStarifeS
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ficht hat, angenommen zu werden, als dasjenige über die

Unfallversicherung, wegen der Stimmung in vielen der

bestehenden Krankenvereine, und dann, weil allgemein der

Unfall dem Wesen nach eher zur Versicherung herausfordert,
als die Krankheit. Deshalb rät der Referent, falls es sich

als unsicher herausstellen sollte, daß das Gesamtprojekt
Annahme finde, den Gewerbeinhabern an, entschieden und
ohne weiteres Zögern von der Krankenversicherung abzu-
sehen und sich mit aller Energie für die Einführung der

bloßen Unfallversicherung zu wehren. Er betont sodann die

Ungerechtigkeit, welche oft in dem Haftpflichtgesetz gegenüber
dem Arbeitgeber liege, indem dieser für so viele Unfälle
haftbar sei, welchen er durchaus nicht hätte zuvorkommen
können; ferner wies er darauf hin, wie durch dieses Gesetz

der kleine Gewerbsmann der Gefahr ausgesetzt sei, ohne
alles eigene Verschulden ruiniert zu werden. Kurz, die Gewerbs-
inhaber müssen das Unfallsgesetz allen Ernstes verlangen,
die Haftpflicht muß durch eine mit Staatshülfe organisierte
Versicherung abgelöst werden. Der Staat hat auch um so

mehr die Pflicht der Unterstützung, als laut Statistik 20
Proz. der Unfälle sich bei Verrichtungen ergeben, welche von
der Allgemeinheit verlangt werden. Der Referent ist auch

für die Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle, welche sich

ebenfalls auf 20 Proz. aller Unfälle belaufen. Und weil
auch bei diesen in der Regel kein Verschulden des Arbeit-
gebers vorliegt, so ist es wieder Pflicht des Staates, daß
er hiefür aufkomme. Deshalb verlangt der Referent vom
Bunde eine Beteiligung von 40 Prozent an der Prämien-
zahlung.

Von den Arbeitgebern verlangt Herr Wild ebenfalls 40
Proz., von den Arbeitern 20 Proz. Den Arbeitern will
er dafür auch billige Mitverwaltuug einräumen, welche

freilich hauptsächlich Wert hätte, wenn die Kranken- und
Unfallversicherung verbunden würden. Hinsichtlich der Leistungen
der Kassen sagt die betreffende These, daß dieselben sich nach

den Mitteln zu richten hätten und der Referent führte diesen

Satz dahin aus, daß man sich eben an der Hand der

Statistik zu fragen hätte, wie viel mau zur Auszahlung
einer bestimmten Quote brauchen würde und dann je nach
den Mitteln die Quote bestimmte. — Herr Bundesrat Deucher
habe in der vorberatenden Kommisston von 4 Millionen
gesprochen, welche die Bundeskaffe abgeben könnte, und in
gleich:? Weise habe sich auch Herr Cramer-Frey ausgesprochen.
Nach obiger Prämien-Verteilung würden also 10 Millionen
zu verwenden in Aussicht genommen. Der Referent will
dem Versicherten es ermöglichen, aus seiner Kasse zu ke-

streitende Zusatzversicherungen einzugehen ; beide Versicherungen
zusammen dürsten aber nicht mehr als einen bestimmten
Bruchteil des Lohnes, z. B. 75 Prozent ausmachen.

Der Bortrag erntete reichen Beifall; der vorgerückten

Zeit wegen konnte aber die Diskusston nicht mehr in rechten
und wünschbare» Fluß kommen. Dieselbe wurde noch in
Kürze benützt von den Herren Ringger, Rist (Altstätten)
und Wild. Eine Abstimmung fand nicht statt und es ist
somit nur eine allgemeine stille Zustimmung zu den Aus-
führungen der Referenten zu verzeichnen. Herr Th. Schwyzer,
Vorstand des Handwerkervereins Goßau, dankte als solcher
den Referenten und der Versammlung seitens der „Spitzen
von Goßau". Es war dies ein freundliches Zeichen be-

fonders auch gegenüber dem dortigen Handwerkerverein.
(„Ostschweiz")

Verbanbswesen.
Zürcher kantonaler Handwerker- und Gewerbeverein.

Die am 11. Oktober im „Casino" in Winterthur tagende
Delegiertenversammlung war von 17 Sektionen durch 30
Delegierte beschickt. Vorsitz: Hr. Nationalrat Berchtold
in Thalweil. Der Verband zählt 26 Sektionen mit 1628
Mitgliedern (1438 Gewerbetreibenden und 190 Nichtgewerbe-

treibenden). Die Rechnung wurde unter bester Verdankung
an den Quästor, Herrn Sattermeister Hablützel in Zürich,
abgenommen, ebenso der Jahresbericht. Als Versammlungs-
ort für die nächste Delegiertenversammlung wurde gewählt:
Pfäsfikon. Herr Nationalrat Abegg (Küßnacht) referierte
einläßlich und in empfehlendem Sinne über das neue
Schulgesetz. Nach lebhaft gewalteter Diskussion wird im
allgemeinen Zustimmung zum Entwürfe erklärt und folgende
Wünsche für die kommende gesetzgeberische Beratung ausge-
sprachen: Das gewerbliche Fortbildungsschulwesen soll in
einem Gewerbegesetz geregelt und das Obligatorium ausge-
sprachen werden. Die Aufsicht über die gewerblichen Fort-
bildungsschulen soll Fachleuten übertragen und das berufliche
Bikdungswesen der Direktion des Innern statt dem Erziehungs-
rate unterstellt werden (Anträge des Gewerbevereins der Stadt
Zürich). — Die Ergänzungsschule soll fallen gelassen werden
im neuen Schulgesetz. Es ist kein Unterschied zu machen
zwischen gewerblicher Und allgemeiner Fortbildungsschule
und diese den örtlichen Bedürfnissen anzupassen. Der
bürgerliche Unterricht ist ein Unterrichtsfach der Fortbildungs-
schule. (Anträge von Hrn. Sekundarlehrer Weber, Zürich V).

Ueber die obligatorischen Berufsgenosfenschaften referierten
nach dem Mittagessen die Herren Paul F- Wild (Zürich),
Max Lincke (Zürich) und Scheidegger (Bern). An die

Referate schloß sich eine längere Diskussion, welche zeigte,
daß die Ansichten über die erläuterte Materie durchaus noch

nicht abgeklärt sind. Schließlich wurde folgende allgemeine
Resolution gefaßt: Der kanton. Handwerks- und Gewerbe-
verein unterstützt die Bestrebungen zur Organisation von
Berufsgenosfenschaften auf eidgenössischem Boden durch Re-
Vision der einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfassung.
Der Vorstand wird beauftragt, die Frage noch weiter zu
prüfen.

Der Vorstand des zürcherischm kantonale« Schmied-
und Wagnermeistervereins hat in seiner am 20. Sept. im
Restaurant „Lmth-Escher" in Zürich stattgehabten Sitzung
die Troktandenliste für die fnächste ordentliche Herbstversamm-

lung festgestellt. Diese wird am 25. Okt. im R-staurant zum
„Neuhof" in Hinwei! abgehalten werden. Bezugnehmend
hierauf dürfte den zahlreichen und leistungsfähigen Vertretern
obigen Berufszweiges im zürcherischen Oberland möglichst
nahe gelegt werden, daß heutzutage alle Berufsarten und
Stände ihre Vereinigungsorgane haben, welche dringend not-
wendig sind. Auf die Initiative eines Oberländers hat sich

denn wirklich vor ein paar Jahren eine ansehnliche Zahl
von Schmiede- und Wagnermeistern zusammengethan und zu
einem Kantonalverbande konstituiert. Derselbe existiert, ist
lebensfähig und hat schon viel gutes gewirkt. Er zählt Mit-
glieder in allen Kantonsteilen, verhältnismäßig jedoch am

wenigsten in dem sonst so werkthätigen Oberland. Dies ist

denn auch der Grund, weshalb die nächste Versammlung
dorthin verlegt wurde, und zwar an einen Ort, daß es jedem
im Kanton Wohnenden möglich ist, am gleichen Tage hin-
und heimzukommen. Die Versammlung ist anberaumt auf
mittags 12—5 Uhr und wird männiglich erwartet, die dortige
Kollegenschaft werde recht zahlreich einrücken.

Der Vorstand des schweizerischen
Schlossermeisterverbandes, dessen Vor-
ort gegenwärtig Luzern ist, hat sich

kürzlich konstituiert. Als Präsident
wurde Hr. Johann Meyer in Luzern
bezeichnet. Das Arbeitsprogramm wurde

für das laufende Vereinsjahr wie folgt
festgestellt: 1. Mittel und Wege zu

suchen, um die Meister der Westschweiz

in den Verband einzubeziehen, ebenfalls
die dem Vereine noch fernstehenden der

deutschen Schweiz. 2. Abfassung eines

stark detaillierten Normal-ArbeitStarifeS
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